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238. Verordnung: Errichtung einer Außenstelle der Studienbeihilfenbehörde in Klagenfurt
2 3 9 . Verordnung: Änderung der Verordnung über den Wirkungsbereich der Bundespolizei-

behörden
2 4 0 . Verordnung: Festsetzung einer Pauschalvergütung für verlängerten Dienstplan für Beamte

des Dienstzweiges „Höherer Dienst in Justizanstalten"
2 4 1 . Verordnung: Änderung der Verordnung betreffend die Anordnung einer Allgemeinen

Viehzählung, einer Rinderzwischenzählung und von Schweinezwischen-
zählungen

2 4 2 . Verordnung: Änderung der Verordnung betreffend die Anordnung einer Erhebung des
Bestandes an bestimmten landwirtschaftlichen Maschinen

2 4 3 . Verordnung: Änderung der Verordnung betreffend die Anordnung einer Boden-
nutzungserhebung und einer Erhebung der land- und forstwirtschaftlichen
Arbeitskräfte

2 4 4 . Kundmachung: Flagge des Weltpostvereins
2 4 5 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öffent-

licher Urkunden von der Beglaubigung
2 4 0 . Ungültigerklärung von Originalzeugnissen der Internationalen Kaffe-Organisation
2 4 7 . Ergänzende Vereinbarung zu dem Langfristigen Handelsabkommen zwischen der Öster-

reichischen Bundesregierung und der Regierung der Sozialistischen Republik
Rumänien

2 4 8 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung von Barbados
über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht

2 3 8 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 21. März
1973 betreffend die Errichtung einer Außen-
stelle der Studienbeihilfenbehörde in Klagen-

furt

Auf Grund des § 10 Abs. 1 und des Art. II
Abs. + letzter Satz des Studienförderungsgesetzes,
BGBl. Nr. 421/1969, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 330/1971 und 286/1972 wird
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Finanzen verordnet:

§ 1. Mit Wirksamkeit vom 1. September 1973
ist in Klagenfurt eine Außenstelle der Studien-
beihilfenbehörde zu errichten.

§ 2. Die Außenstelle Klagenfurt ist für Stu-
dierende an den im § 1 Abs. 1 des Studienförde-
rungsgesetzes genannten Anstalten in Kärnten
zuständig.

Firnberg

2 3 9 . Verordnung der Bundesregierung vom
15. Mai 1973, mit der die Verordnung der
Bundesregierung über den Wirkungsbereich

der Bundespolizeibehörden geändert wird

Auf Grund des Art. 102 Abs. 6 des Bundes-
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929
wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung der Bundesregierung vom
17. Feber 1970, BGBl. Nr. 103, über den
Wirkungsbereich der Bundespolizeibehörden wird
wie folgt geändert:

Lit. a des § 3 hat zu lauten:
„a) der Bundespolizeidirektion Eisenstadt zu-

sätzlich auf
1. den Bereich der Bahnhöfe Bruck an der

Leitha, Deutschkreutz, Mattersburg und
Wulkaprodersdorf,

2. die im Bundesland Burgenland liegenden
Gleiskörper der über den Bahnhof Bruck
an der Leitha zur Bundesgrenze füh-
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renden Eisenbahnstrecke sowie der über
die Bahnhöfe Deutschkreutz und Matters-
burg und von Neufeld an der Leitha
über den Bahnhof Wulkaprodersdorf in
Richtung Sopron zur Bundesgrenze füh-
renden Eisenbahnstrecken;"

Artikel II

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1973 in
Kraft.
Kreisky Häuser Rösch Broda
Sinowatz Androsch Weihs Staribacher
Frühbauer Lütgendorf Moser Firnberg

Leodolter

2 4 0 . Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 15. Mai 1973 über die Festsetzung
einer Pauschalvergütung für verlängerten
Dienstplan für Beamte des Dienstzweiges

„Höherer Dienst in Justizanstalten"

Auf Grund des § 16 a in Verbindung mit § 15
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54,
in der Fassung der 24. Gehaltsgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 214/1972, wird mit Zustimmung des
Bundeskanzlers und des Bundesministers für
Finanzen verordnet:

§ 1. Den unter § 1 der Verordnung der
Bundesregierung vom 26. April 1973, BGBl.
Nr. 199, fallenden Beamten des Dienstzweiges
„Höherer Dienst in Justizanstalten", soweit sie
im Vollzugsdienst stehen, gebührt eine monat-
liche Pauschalvergütung für den verlängerten
Dienstplan in der Höhe von 6'01 v. H. des Ge-
haltes (einschließlich allfälliger Teuerungszulagen)
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V der
Beamten der Allgemeinen Verwaltung.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1973
in Kraft.

Broda

2 4 1 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft vom 17. Mai 1973,
mit der die Verordnung betreffend die An-
ordnung einer Allgemeinen Viehzählung,
einer Rinderzwischenzählung und von

Schweinezwischenzählungen geändert wird

Auf Grund der §§ 2 Abs. 2, 4 Abs. 1 und 2
sowie 8 Abs. 2 des Bundesstatistikgesetzes 1965,
BGBl. Nr. 91, wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für Land-
und Forstwirtschaft vom 23. Jänner 1973, BGBl.
Nr. 64, mit der eine Allgemeine Viehzählung,
eine Rinderzwischenzählung und Schweine-

zwischenzählungen angeordnet werden, in der
Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 96/1973, wird
geändert wie folgt:

Abs. 2 des § 2 hat zu lauten:

„(2) Stichtag für die Schweinezwischenzählung
ist der 3. September. Die Erhebung ist als Stich-
probenerhebung durchzuführen."

Weihs

2 4 2 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft vom 17. Mai 1973,
mit der die Verordnung betreffend die An-
ordnung einer Erhebung des Bestandes an
bestimmten landwirtschaftlichen Maschinen

geändert wird

Auf Grund der §§ 2 Abs. 2, 4 Abs. 1 und 2, 7
Abs. 1 und 7 sowie 8 Abs. 2 des Bundesstatistik-
gesetzes 1965, BGBl. Nr. 91, wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für Land-
und Forstwirtschaft vom 14. März 1973, BGBl.
Nr. 154, mit der eine Erhebung des Bestandes
an bestimmten landwirtschaftlichen Maschinen
angeordnet wird, wird geändert wie folgt:

1. Im Abs. 1 des § 4 hat der erste Satz zu
lauten :

„Die zur Auskunftserteilung verpflichteten
Personen haben in der Zeit vom 4. bis
29. Juni 1973, in Wien, Niederösterreich und
Burgenland vom 4. bis 29. September 1973, im
Gemeindeamt (Magistrat) zu erscheinen und dort
die geforderten Angaben zu machen."

2. § 5 hat zu lauten:
„§ 5. (1) Die Gemeinden haben auf Grund der

ausgefüllten Erhebungslisten eine Gemeinde-
übersicht (Gemeindeblatt) zu verfassen und —
ausgenommen die Städte mit eigenem Statut —
diese Übersicht zusammen mit den Erstausferti-
gungen der Erhebungslisten bis 10. Juli 1973, in
Wien, Niederösterreich und Burgenland bis
10. Oktober 1973, den Bezirkshauptmann-
schaften vorzulegen. Die Zweitausfertigung der
Erhebungslisten haben die Gemeinden zwei Jahre
hindurch aufzubewahren.

(2) Die Bezirkshauptmannschaften bzw. die
Magistrate der Städte mit eigenem Statut haben
bis spätestens 16. Juli 1973, in Wien, Nieder-
österreich und Burgenland bis spätestens 16. Ok-
tober 1973, die Gemeindeübersichten an das
Österreichische Statistische Zentralamt und die
Erstausfertigungen der Erhebungslisten an die
zuständige Bezirkslandwirtschaftskammer — in
Wien und Vorarlberg an die Landwirtschafts-
kammer — weiterzuleiten."

Weihs
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2 4 3 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft vom 17. Mai 1973,
mit der die Verordnung betreffend die An-
ordnung einer Bodennutzungserhebung und
einer Erhebung der land- und forstwirt-

schaftlichen Arbeitskräfte geändert wird

Auf Grund der §§ 2 Abs. 2, 4 Abs. 1 und 2,
7 Abs. 1 und 7 sowie 8 Abs. 2 des Bundesstatistik-
gesetzes 1965, BGBl. Nr. 91, wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für Land-
und Forstwirtschaft vom 4. April 1973, BGBl.
Nr. 178, mit der eine Bodennutzungserhebung
und eine Erhebung der land- und forstwirtschaft-
lichen Arbeitskräfte angeordnet werden, wird ge-
ändert wie folgt:

1. § 4 hat zu lauten:
„§ 4. Die Erhebung ist in der Form durch-

zuführen, daß die zur Auskunftserteilung ver-
pflichteten Personen (§ 3) zwischen 4. und
29. Juni 1973, in Wien, Niederösterreich und
Burgenland zwischen 4. und 29. September 1973,
im Gemeindeamt (Magistrat) zu erscheinen und
die geforderten Angaben zu machen haben."

2. § 6 hat zu lauten:
„§ 6. (1) Die Gemeinden — ausgenommen die

Städte mit eigenem Statut — haben eine Aus-
fertigung der Gemeindeblätter der Boden-
nutzungserhebung und die Betriebsbogen bis
spätestens 10. Juli 1973, in Wien, Niederöster-

reich und Burgenland bis spätestens 10. Okto-
ber 1973, den Bezirkshauptmannschaften vor-
zulegen.

(2) Die Bezirkshauptmannschaften bzw. die
Magistrate der Städte mit eigenem Statut haben
die Gemeindeblätter der Bodennutzungserhebung
und die Betriebsbogen bis spätestens 16. Juli 1973,
in Wien, Niederösterreich und Burgenland bis
spätestens 16. Oktober 1973, direkt an das Öster-
reichische Statistische Zentralamt weiterzuleiten."

Weihs

244. Kundmachung des Bundesministers
für Handel, Gewerbe und Industrie vom
2. Mai 1973 betreffend die Flagge des Welt-

postvereins
Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z. 1 lit. c des

Markenschutzgesetzes 1970, BGBl. Nr. 260,
wird kundgemacht, daß die in der Anlage abge-
bildete Flagge des Weltpostvereins von der Regi-
strierung nach dem Markenschutzgesetz ausge-
schlossen ist.

Durch diese Kundmachung wird die Verord-
nung des Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau vom 17. Mai 1962, BGBl. Nr. 147,
womit Zeichen der Vereinten Nationen und
anderer internationaler Organisationen von der
Registrierung nach dem Markenschutzgesetz 1953
ausgeschlossen werden, nicht berührt.

Staribacher

Anlage
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245 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 10. Mai 1973 betreffend den Geltungs-
bereich des Übereinkommens vom 5. Oktober
1961 zur Befreiung ausländischer öffentlicher

Urkunden von der Beglaubigung

Nach Mitteilung des Ministeriums für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Niederlande hat das
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nord-
irland notifiziert, daß die zur Ausstellung der

Apostille nach Art. 3 des Übereinkommens zur
Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden
von der Beglaubigung (BGBl. Nr. 27/1968, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 157/1973) für die Bahama-Inseln zu-
ständige Behörde „The Permanent Secretary,
Ministry of External Affairs, Nassau" ist.

Kreisky

246.
(Übersetzung)

INTERNATIONALE KAFFEE-
ORGANISATION

Exekutivdirektor
22, Berners Street
London, England

ED Controls 46/73
3. April 1973

Original: Englisch

UNGÜLTIGERKLÄRUNG VON ORIGINAL-
ZEUGNISSEN, DIE ALS IM MONAT MÄRZ
1973 IN VERLUST GERATEN GEMELDET

WURDEN

Der Exekutivdirektor empfiehlt sich den Mit-
gliedern und ersucht gemäß der im Dokument
ED-Controls 28/72 festgelegten Vorgangsweise
um Beachtung der angeschlossenen Liste über
Originalzeugnisse, die als im Monat März 1973
in Verlust geraten gemeldet wurden.

2. Die Mitglieder werden ersucht, ihre Zoll-
behörden und ausstellenden Stellen dahingehend
zu informieren, daß die Gültigkeit der angeführ-
ten Zeugnisse aufgehoben wurde und diese daher
für den Import von Kaffee, für die Gutschrei-
bung auf ein Transitmarkenkonto oder zur Aus-
stellung von Teilzeugnissen nicht angenommen
werden dürfen.
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247.

ERGÄNZENDE VEREINBARUNG

zu dem Langfristigen Handelsabkommen
zwischen der Österreichischen Bundesregie-
rung und der Regierung der Sozialistischen
Republik Rumänien vom 24. September 1970

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien
haben vereinbart, das Langfristige Handelsab-
kommen vom 24. September 1970 wie folgt zu
ergänzen:

ARTIKEL 1

Die beiden Vertragschließenden Teile werden
sich in ihrem gegenseitigen Warenverkehr von
den Bestimmungen des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens (GATT) unter Berücksichti-
gung ihrer Teilnahmebedingungen zu diesem Ab-
kommen sowie vom Langfristigen Handelsab-
kommen zwischen der Österreichischen Bundes-
regierung und der Regierung der Sozialistischen
Republik Rumänien vom 24. September 1970
leiten lassen. Die Vertragschließenden Teile ge-
währen einander gemäß Artikel I des GATT die
Meistbegünstigung.

ARTIKEL 2
Im Hinblick auf die günstigen Bedingungen

für die Entwicklung des Handelsverkehrs zwi-
schen der Republik Österreich und der Sozia-
listischen Republik Rumänien sowie auf die Be-
stimmungen des Langfristigen Handelsabkom-
mens zwischen der Österreichischen Bundesregie-
rung und der Regierung der Sozialistischen Re-
publik Rumänien vom 24. September 1970 wer-
den die Vertragschließenden Teile im Rahmen
der in den beiden Staaten bestehenden Rechts-
vorschriften jede Maßnahme ergreifen, um
einander möglichst günstige Voraussetzungen für
eine kontinuierliche Erhöhung des gegenseitigen
Warenaustausches einzuräumen.

Zu diesem Zwecke werden bis spätestens
1. Jänner 1975 die mit Artikel XIII des GATT
nicht übereinstimmenden mengenmäßigen Be-
schränkungen völlig beseitigt werden. Bis zu
diesem Datum können die bei der Einfuhr von
Waren aus Rumänien in den Jahren 1973 und
1974 noch aufrechterhaltenen Kontingente jeweils
in doppelter Höhe ausgenützt werden.

ARTIKEL 3
Im Falle einer wesentlichen Verminderung von

Ausfuhren im Vergleich zu deren bisheriger Ent-
wicklung behalten sich die beiden Vertragschlie-
ßenden Teile das Recht vor, einvernehmliche
Maßnahmen zu ergreifen, die eine positive Ent-
wicklung des gegenseitigen Warenaustausches im
Sinne des Artikels 1 dieser Vereinbarung sichern.
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In einem solchen Falle werden in kürzestmög-
licher Zeit bilaterale Besprechungen im Rahmen
der Gemischten Kommission zur Beratung ein-
vernehmlicher Maßnahmen zur Sicherung der
Entwicklung des Warenaustausches zwischen den
beiden Staaten aufgenommen werden. Falls keine
einvernehmliche Regelung erzielt werden kann,
behält sich die betroffene Seite das Recht vor,
Maßnahmen zu ergreifen, um eine weiterhin
positive Entwicklung des beiderseitigen Waren-
austausches sicherzustellen. In diesem Falle hat
auch die andere Seite das Recht, entsprechende
Maßnahmen einzuleiten.

ARTIKEL 4

Sollten Entwicklungen eintreten, wie sie im
Artikel XIX/1 des Allgemeinen Zoll- und Han-
delsabkommens (GATT) beziehungsweise in
Ziffer 4 (a) des Beitrittsprotokolles Rumäniens
zum GATT definiert sind, so werden bilaterale
Konsultationen zwecks Ergreifung einvernehm-
licher Maßnahmen zur Beseitigung der entstan-
denen Schwierigkeiten aufgenommen. Die Ver-
tragschließenden Teile behalten sich das Recht
vor, Maßnahmen gemäß dem Beitrittsprotokoll
Rumäniens zum GATT anzuwenden.

ARTIKEL 5

Diese Ergänzende Vereinbarung wird Bestand-
teil des Langfristigen Handelsabkommens zwi-
schen der Österreichischen Bundesregierung und
der Regierung der Sozialistischen Republik Ru-
mänien vom 24. September 1970.

Geschehen zu Bukarest, am 11. April 1973,
in zwei Urschriften, jeweils in deutscher und
rumänischer Sprache, wobei beide Texte in
gleicher Weise verbindlich sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Staribacher m. p.

Für die Regierung der Sozialistischen Republik
Rumänien:

Avram m. p.

Kreisky

248 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung von
Barbados über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht

ÖSTERREICHISCHE BOTSCHAFT

Bridgetown, am 26. März 1973

Exzellenz,

Ich beehre mich, Euer Exzellenz mitzuteilen,
daß die Österreichische Bundesregierung zur Er-
leichterung des Reiseverkehrs zwischen Österreich

und Barbados bereit ist, mit der Regierung von
Barbados ein Abkommen über die Aufhebung
der Sichtvermerkspflicht folgenden Inhalts zu
schließen:

Artikel 1
Österreichische und barbadische Staatsange-

hörige, die einen von den zuständigen Behörden
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ihres Landes ausgestellten gültigen Reisepaß (ge-
wöhnlichen Reisepaß, Dienstpaß oder Diplo-
matenpaß) besitzen, dürfen zu einem nicht Er-
werbszwecken dienenden Aufenthalt sichtver-
merksfrei in das Hoheitsgebiet des anderen Ver-
tragsstaates einreisen oder durch das Hoheits-
gebiet des anderen Vertragsstaates durchreisen.
Jeder Aufenthalt nach einer sichtvermerksfreien
Einreise ist mit drei Monaten begrenzt.

Artikel 2
Für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder

für einen drei Monate übersteigenden Aufenthalt
im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates ist
ein Sichtvermerk erforderlich.

Artikel 3
Die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht befreit

die Staatsangehörigen jedes Vertragsstaates nicht
von der Verpflichtung, die Gesetze und Vorschrif-
ten des anderen Vertragsstaates hinsichtlich der
Einreise, des Aufenthaltes in diesem Staat und
hinsichtlich der Beschäftigung oder beruflichen
Tätigkeit von Fremden zu beachten.

Artikel 4
Die zuständigen Behörden jedes Vertragsstaates

sind berechtigt, die Einreise in oder die Durch-
reise durch ihr Hoheitsgebiet oder den Aufenthalt
in diesem Personen, die sie als unerwünscht an-
sehen oder die gegen die vorstehenden Bestim-
mungen verstoßen, zu verweigern.

Artikel 5

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, Personen,
denen auf Grund eines der im Artikel 1 erwähn-

ten gültigen Reisepässe die sichtvermerksfreie
Einreise in das Hoheitsgebiet des anderen Ver-
tragsstaates gestattet worden ist, auf Ersuchen
des anderen Vertragsstaates jederzeit zurückzu-
übernehmen, auch wenn sie die Staatsangehörig-
keit des ersuchten Staates nicht besitzen sollten.

Artikel 6

Jeder Vertragsstaat kann aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesundheit
die Anwendung dieses Abkommens, jedoch mit
Ausnahme des Artikels 5, vorübergehend ganz
oder teilweise aussetzen. Einführung und Auf-
hebung dieser Maßnahme sind dem anderen Ver-
tragsstaat unverzüglich auf dem diplomatischen
Wege bekanntzugeben.

Artikel 7

Dieses Abkommen ist jederzeit kündbar. Es
tritt drei Monate nach Einlangen der auf dem
diplomatischen Wege vorzunehmenden Kündi-
gung beim anderen Vertragspartner außer Kraft.

Falls die vorstehenden Vorschläge die Zustim-
mung der Regierung von Barbados finden, beehre
ich mich vorzuschlagen, daß diese Note und die
Antwortnote Euer Exzellenz dazu ein Abkom-
men zwischen den beiden Vertragsstaaten in die-
ser Angelegenheit bilden, das am neunzigsten
Tage nach Vornahme des Notenwechsels in Kraft
tritt.

Ich benütze diese Gelegenheit, Eure Exzellenz
die Versicherung meiner ausgezeichneten Hoch-
achtung zu erneuern.

Dr. Harald Gödel m. p.

(Übersetzung)
MINISTERIUM FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGEN-
HEITEN BARBADOS

26. März 1973
Nr. 9162 Vol. II

Herr Botschafter!
Ich beehre mich, den Empfang der Note Euer

Exzellenz vom 26. März 1973 zu bestätigen, die
folgenden Wortlaut hat:

„Ich beehre mich, Euer Exzellenz mitzuteilen,
daß die Österreichische Bundesregierung zur Er-
leichterung des Reiseverkehrs zwischen Österreich
und Barbados bereit ist, mit der Regierung von
Barbados ein Abkommen über die Aufhebung
der Sichtvermerkspflicht folgenden Inhalts zu
schließen:

Artikel 1

Österreichische und barbadische Staatsange-
hörige, die einen von den zuständigen Behörden
ihres Landes ausgestellten gültigen Reisepaß (ge-
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wöhnlichen Reisepaß, Dienstpaß oder Diplo-
matenpaß) besitzen, dürfen zu einem nicht Er-
werbszwecken dienenden Aufenthalt sichtver-
merksfrei in das Hoheitsgebiet des anderen Ver-
tragsstaates einreisen oder durch das Hoheits-
gebiet des anderen Vertragsstaates durchreisen.
Jeder Aufenthalt nach einer sichtvermerksfreien
Einreise ist mit drei Monaten begrenzt.

Artikel 2

Für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder
für einen drei Monate übersteigenden Aufenthalt
im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates ist
ein Sichtvermerk erforderlich.

Artikel 3

Die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht befreit
die Staatsangehörigen jedes Vertragsstaates nicht
von der Verpflichtung, die Gesetze und Vor-
schriften des anderen Vertragsstaates hinsichtlich
der Einreise, des Aufenthaltes in diesem Staat
und hinsichtlich der Beschäftigung oder beruf-
lichen Tätigkeit von Fremden zu beachten.

Artikel 4

Die zuständigen Behörden jedes Vertragsstaates
sind berechtigt, die Einreise in oder die Durch-
reise durch ihr Hoheitsgebiet oder den Aufent-
halt in diesem Personen, die sie als unerwünscht
ansehen oder die gegen die vorstehenden Bestim-
mungen verstoßen, zu verweigern.

Artikel 5

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, Personen,
denen auf Grund eines der im Artikel 1 erwähn-
ten gültigen Reisepässe die sichtvermerksfreie
Einreise in das Hoheitsgebiet des anderen Ver-
tragsstaates gestattet worden ist, auf Ersuchen
des anderen Vertragsstaates jederzeit zurückzu-
übernehmen, auch wenn sie die Staatsangehörig-
keit des ersuchten Staates nicht besitzen sollten.

Artikel 6

Jeder Vertragsstaat kann aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit, Ordnung oder Gesund-
heit die Anwendung dieses Abkommens, jedoch
mit Ausnahme des Artikels 5, vorübergehend
ganz oder teilweise aussetzen. Einführung und
Aufhebung dieser Maßnahme sind dem anderen
Vertragsstaat unverzüglich auf dem diplomati-
schen Wege bekanntzugeben.

Artikel 7

Dieses Abkommen ist jederzeit kündbar. Es
tritt drei Monate nach Einlangen der auf dem
diplomatischen Wege vorzunehmenden Kündi-
gung beim anderen Vertragspartner außer Kraft.
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Falls die vorstehenden Vorschläge die Zustim-
mung der Regierung von Barbados finden, be-
ehre ich mich vorzuschlagen, daß diese Note und
die Antwortnote Euer Exzellenz dazu ein Ab-
kommen zwischen den beiden Vertragsstaaten in
dieser Angelegenheit bilden, das am neunzigsten
Tage nach Vornahme des Notenwechsels in Kraft
tritt."

Ich beehre mich, Euer Exzellenz mitzuteilen,
daß die Regierung von Barbados den vorstehen-
den Vorschlägen zustimmt und sohin die Note
Euer Exzellenz und diese Antwortnote ein Ab-
kommen zwischen unseren beiden Regierungen
in dieser Angelegenheit bilden, das am neunzig-
sten Tage nach Vornahme des Notenwechsels
in Kraft tritt.

Ich benütze diese Gelegenheit, Euer Exzellenz
die Versicherung meiner ausgezeichneten Hoch-
achtung zu erneuern.

G. C. R. Moe, Q. C.

Minister für Auswärtige Angelegenheiten

Der gemäß Art. 7 des vorliegenden Abkommens vorgesehene Notenwechsel wurde am 26. März
1973 durchgeführt. Das Abkommen tritt somit am 24. Juni 1973 in Kraft.

Kreisky


